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§ 1 Einführung 

Ein von jeher ungeklärtes Problem in der Rechtsgeschäftslehre des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs ist die Wirksamkeit empfangsbedürftiger Willenserklärun-
gen unter Abwesenden, deren Zugehen der Erklärende absichtlich - zu wel-
chem Zweck auch immer - bis nach seinem Tod hinausgezögert hat. Diese 
Problematik ist unter dem Begriff der "postmortalen Willenserklärung"· disku-
tiert worden. Obwohl der Terminus den Gegenstand nicht ganz exakt bezeich-
net2, wird er wegen seiner einprägsamen Kürze und im Interesse einer einheitli-
chen Begriffsbildung für den vorliegenden Beitrag übernommen. 

Das Bürgerliche Gesetzbuch läßt die Abgabe empfangsbedürftiger Willens-
erklärungen unter Abwesenden zu und regelt deren Wirksamwerden in § 130. 
Gemäß § 130 Abs. 1 S. 1 BGB wird eine in Abwesenheit des Empfängers 
abgegebene empfangsbedürftige Willenserklärung mit ihrem Zugang wirksam. 
Zwischen der Abgabe der Willenserklärung an den abwesenden Empfänger 
und ihrem Zugang bei demselben liegt aber notwendigerweise eine Zeitspanne, 
während derer die Übermittlung der Erklärung vonstatten geht. Je nachdem 
welches Übertragungsmedium gewählt wird und welche konkreten Umstände 
auf den Übertragungsvorgang einwirken, kann es sich hierbei um eine Zeit-
spanne von beträchtlicher Länge handeln. Mitunter wird es vorkommen, daß 
der Erklärende verstirbt oder geschäftsunfähig wird, bevor die Erklärung dem 
Empfänger zugeht. Falls es sich bei der Willenserklärung um ein Vertragsan-
gebot handelt, kann der Tod des Antragenden auch zwischen dem Zugang des 
Angebots und seiner wirksamen Annahme seitens des anderen Teils eintreten. 
Es stellt sich dann die Frage, ob der dergestalt dazwischentretende Tod des 
Erklärenden das Wirksamwerden der Willenserklärung beziehungsweise das 
Zustandekommen des Vertrags hindert. Hierzu ordnet § 130 Abs. 2 BGB an, 
daß der Tod oder der Verlust der Geschäftsfähigkeit des Erklärenden nach 

I Brun, Jura 1994,291. 
2 Postmortal, also nach dem eigenen Tod, kann man weder irgendeinen Willen haben 

noch erklären; man seIbst kann also postmortal keine Willenserklärung abgeben (vgl. 
aber auch unten Fn. 371). Gemäß § 130 Abs. 2 BGB kann nur der Zugang lebzeitig 
abgegebener Willenserklärungen postmortal erfolgen. Es gibt also nur "postmortal 
zugegangene Willenserklärungen". Der Begriff der "postmortalen Willenserklärung" 
soll aber gar nicht alle postmortal zugegangenen Willenserklärungen erfassen, sondern 
nur solche, deren Zugang vom Erklärenden bewußt bis nach seinem Tod verzögert wird; 
zutreffender wäre es daher wohl, von "Willenserklärungen mit beabsichtigtem 
postmortalen Zugang" zu sprechen. 
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Abgabe der Willenserklärung auf deren Wirksamkeit ohne Einfluß ist. Handelt 
es sich bei der Willenserklärung um ein Vertragsangebot, so bestimmt § 153 
BGB, daß dieses trotz zwischenzeitlich eingetretenen Todes oder Verlusts der 
Geschäftsfähigkeit des Antragenden noch angenommen werden kann, sofern 
kein anderer Wille des Antragenden anzunehmen ist3• 

Aufgrund des Wortlauts der genannten Normen scheint die oben aufgewor-
fene Frage damit eindeutig beantwortet zu sein. Für den Normalfall, der dann 
vorliegt, wenn der Tod des Erklärenden unerwarteterweise der Übermittlung 
der Willenserklärung zuvorkommt, ist die Anwendung von §§ 130 Abs. 2, 153 
BGB schwerlich bestreitbar und wird daher auch nicht bestritten. Wenn aber 
der Erklärende den vor deren Zugang eintretenden eigenen Tod schon bei der 
Formulierung der Willenserklärung bewußt ins Kalkül gezogen oder sogar 
durch entsprechende Anordnungen an den Überbringer oder durch sonstige 
Vorkehrungen gezielt den Zugang bis nach seinem Tod hinausgezögert hat, so 
bietet § 130 Abs. 2 BGB möglicherweise doch keine unzweifelhafte Lösung 
des Problems, ob eine auf grund solcher Umstände postmortal zugehende Wil-
lenserklärung wirksam wird. 

In der Rechtsprechung ist die Frage, ob und inwiefern die bewußte Verzöge-
rung des Zugangs einer Willenserklärung bis nach dem Tod des Erklärenden 
dem postmortalen Wirksamwerden der Erklärung entgegensteht, im Zusam-
menhang mit verschiedenen Fallgestaltungen unterschiedlich beantwortet wor-
den. Auch in der Literatur wird das Problem zumeist nicht allgemein erörtert, 
sondern anhand der in der Rechtsprechung hervorgetretenen Fallgruppen 
postmortaler Willenserklärungen. Dabei handelt es sich insbesondere um den 
Widerruf eines Ehegattentestaments, den Rücktritt vom Erbvertrag, die Aus-
schlagung einer Erbschaft, die Vollmachtserteilung, den Widerruf von Schen-
kungen, die Vollziehung von Schenkungen auf den Todesfall und das Schen-
kungsangebot - jeweils durch postmortale Willenserklärung. Auch der vorlie-
gende Beitrag wird diese Fallgruppen einer näheren Betrachtung unterziehen; 
er wird aber losgelöst von ihnen in erster Linie die Norm des § 130 Abs.2 
BGB selbst zu seinem Gegenstand machen, um durch deren Auslegung einer 
Lösung der Problematik näher zu kommen. 

3 Es ist zweifelhaft, ob § 153 BGB neben § 130 Abs. 2 BGB wirklich eine selbstän-
dige Regelung enthält. Wenn ein abgegebenes Angebot durch den Tod des Anbietenden 
nicht beeinträchtigt wird, so kann das gar nichts anderes bedeuten, als daß der Empfän-
ger das Angebot trotz des Todesfalls annehmen kann. 



Teil I 

Historischer Kontext und Entstehungsgeschichte 
der §§ 130 Abs. 2, 153 BGB 

Die Rechtsfrage, welche den eigentlichen Gegenstand der folgenden Aus-
führungen bilden soll, betrifft nur ein spezielles Problem der Anwendung des 
§ 130 Abs. 2 BGB, also nur einen von vielen Aspekten dieser Norm des All-
gemeinen Teils. Eine normgerechte Behandlung dieser besonderen Problematik 
auf der Grundlage des § 130 Abs. 2 BGB kann sich aber nicht auf deren iso-
lierte Betrachtung beschränken. Vielmehr muß von der Norm in ihrer allge-
meinen Bedeutung ausgehend versucht werden, Rückschlüsse auf das Beson-
dere zu ziehen. Den Schlüssel zum allgemeinen Verständnis einer Rechtsnorm 
bildet nicht selten der historische Kontext ihrer Entstehung. Daher sollen hier 
zunächst die Rechtslage vor dem 1. Januar 1900 und der Entstehungsprozeß 
der §§ 130 Abs. 2, 153 BGB betrachtet werden. 

Die Darstellung des älteren Rechts kann schon wegen der erheblichen 
Rechtszersplitterung in Deutschland vor Inkrafttreten des Bürgerlichen Gesetz-
buchs keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Zudem enthalten ältere 
Kodifikationen, wie etwa der "codex maximilianeus bavaricus civilis" von 
1756, zumeist keine besondere Regelung der von § 130 Abs. 2 BGB berührten 
Materie. Behandelt werden hier daher nur die Gesetze und Gesetzesentwürfe, 
die eine solche Regelung enthalten oder aus denen Rechtsprechung und Lehre 
eine Regelung ableiteten. Dabei sollen die Rechtsordnungen berücksichtigt 
werden, welche ausweislich der Materialien bei der Entstehung des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs in Betracht gezogen wurden, also nicht nur die Rechte der 
Reichsstaaten, sondern auch das österreichische Allgemeine Bürgerliche Ge-
setzbuch und das schweizerische Obligationenrecht. 

§ 2 Das Gemeine Recht 

Innerhalb der Pandektenwissenschaft des neunzehnten Jahrhunderts war 
man sich weitgehend einig darüber, daß eine empfangsbedürftige Willenserklä-
rung mit dem Tod des Erklärenden regelmäßig hinfällig wird, wenn sie zu 
dieser Zeit nicht bereits empfangen war. Sofern es sich um ein Vertragsangebot 
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